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Stadt Zug 

Stadtrat 

 
 

 Nr. 2531 

 
 

Grosser Gemeinderat, Vorlage 
 
Interpellation Joshua B. Weiss, FDP, betreffend Überprüfung der Pflegestufen in Alters- und 
Pflegeheimen 
 
Antwort des Stadtrats vom 2. April 2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 5. Februar 2019 hat Joshua B. Weiss, FDP-Gemeinderat, die Interpellation „Überprüfung der 
Pflegestufen in Alters- und Pflegeheimen“ eingereicht. Er stellt darin dem Stadtrat eine Reihe 
von Fragen. Wortlaut und Begründung des Vorstosses sind aus dem vollständigen Interpellati-
onstext im Anhang ersichtlich. 
 
 
 
Beantwortung der Fragen 
 
Frage 1 
Wie steht der Stadtrat zur Praxis der bewussten Falscheinstufung zwecks Quersubventionierung? 
 
Antwort 
Es ist den Alterszentren im Kanton und in der Stadt Zug nicht gestattet, bewusst falsche Pflege-
einstufungen zwecks Quersubventionierung vorzunehmen. Sollte eine solche Praxis angewendet 
werden, würde der Stadtrat dies bei Kenntnisnahme unterbinden. 
 
 
Frage 2 
Was sagt der Stadtrat dazu, dass den Heimbewohnern eine Notiz abgegeben wird, auf welcher 
erklärt wird, dass der Arzt die BESA-Einstufung vorgenommen hat, obwohl dies nicht stimmt? 
 
Antwort 
Die BESA-Einstufung wird durch das entsprechend geschulte Pflegefachpersonal vorgenommen.  
Sollte tatsächlich eine Notiz in einem Alterszentrum abgegeben werden, dass der Arzt die BESA 
Einstufung vorgenommen hat, müsste diese angepasst werden. Gemäss Information der Ge-
schäftsstelle der Stiftung Alterszentren Zug werden Bewohnende respektive Angehörige schrift-
lich darüber orientiert, dass der behandelnde Arzt die Pflegeeinstufung eingesehen und mit sei-
ner Unterschrift bestätigt hat. 
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Frage 3 
Wie viele Fälle solcher Falscheinstufungen sind dem Stadtrat bekannt? 
 
Antwort 
Die Pflegebedarfseinstufung erfordert speziell geschultes Pflegepersonal auf HF Niveau und ge-
währleistet, dass die zu erbringenden Pflegeminuten auch finanziert und genügend Pflegeperso-
nal angestellt werden kann. Beigelegt sind drei Dokumente aus dem Bedarfsabklärungssystem 
BESA, um die Komplexität der Einstufung darzustellen. Die Beilage "BESA Leistungskatalog LK 
10" beschreibt die Massnahmenpakete und die Struktur des Erfassungsinstruments. Die Beilage 
"Bewohner Beobachtung" zeigt die 16 Themenkreise auf, welche beobachtet und beurteilt wer-
den müssen. Die Beilage "Verrechnungsdatum" macht ersichtlich, wie die Erhebung durchge-
führt und verrechnet wird. Es gibt Regeln, wie zum Beispiel die Karenzzeit bis eine Neueinstu-
fung vorgenommen werden darf, obwohl der Pflegebedarf höher ist.  
Anpassungen der Pflegestufen nach oben und unten können jedoch auch vorkommen und wer-
den beim Controlling der Restfinanzierung Pflege von der Fachstelle Alter und Gesundheit über-
prüft. Ausserdem nehmen die Krankenversicherer regelmässig, detailliert und versiert Audits zu 
den Einstufungen in den Zentren vor. In der Beilage "Audit pro Krankenkasse" kann die Anzahl 
der Überprüfungen pro Jahr und Zentrum der Stiftung Alterszentren Zug eingesehen werden. 
Der Fachstelle Alter und Gesundheit sind im Kanton Zug keine bewussten Falscheinstufungen be-
kannt. 
 
 
Frage 4 
Welche Massnahmen sieht der Stadtrat vor, wenn es zu Falscheinstufungen gekommen ist? Falls 
noch keine Massnahmen vorgesehen sind, welche Massnahmen kann sich der Stadtrat vorstellen 
zu ergreifen, um eine solche Praxis zu unterbinden und letztlich die Stadtfinanzen zu schützen? 
 
Antwort 
Wenn der Fachstelle Alter und Gesundheit Meldungen bezüglich Unklarheiten bei der Pflegeein-
stufung gemacht werden, empfiehlt diese, es der verantwortlichen Person, welche den Pflegebe-
darf einschätzt, zu melden und zu besprechen. Sollte dieser Weg nicht zielführend sein, kann in 
einem nächsten Schritt die Pflegedienstleitung, die Leitung des Alterszentrums und bei der Stif-
tung Alterszentren Zug die Geschäftsleitung der Alterszentren Zug kontaktiert werden. Auf 
Wunsch oder wenn das Vertrauen gestört ist, übernimmt die Fachstelle Alter und Gesundheit die 
Klärung auch selbst.  
Innerkantonal kann die Fachstelle bei Unklarheiten der Pflegeeinstufung die Leitung des Alters-
zentrums orientieren und diese bitten, der Situation nachzugehen, das Problem zu beheben und 
eine Rückmeldung an die Betroffenen und die Fachstelle zu geben. Aus den Erfahrungen der 
Fachstelle während der letzten 6 Jahre können so Situationen mit allen Beteiligten immer sehr 
gut geklärt werden. Ist das Vertrauensverhältnis zwischen Bewohner oder Bewohnerin und den 
Angehörigen mit den Mitarbeitenden des Alterszentrums nachhaltig gestört, empfiehlt die Fach-
stelle einen Wechsel der Institution. 
In einem Einzelfall – bei einem ausserkantonalen privaten Alterszentrum – hat die Fachstelle Al-
ter und Gesundheit in den letzten Jahren deutlich interveniert. Da die Leitung nicht reagiert hat, 
wurde der betroffenen Person und den Angehörigen empfohlen, das Alterszentrum zu wech-
seln. Solche Alterszentren beobachtet die Fachstelle Alter und Gesundheit. Sie werden dem Sozi-
aldienst des Kantonspitals Zug, welcher als Haupteinweiser fungiert, gemeldet und nicht mehr 
empfohlen, bis der Mangel nachweislich behoben ist. 
Der Stadtrat erachtet die Plausibilitätsprüfung der Pflegestufen durch die Fachstelle Alter und 
Gesundheit beim Controlling nach wie vor als ausreichend, wenn Aufwand und Ertrag in Rela-
tion gesetzt werden. Dies einerseits, weil der Krankenversicherer bereits in umfassenden Audits 
vor Ort die Pflegestufen prüft. Andererseits ist das Vertrauen der Stadt in eine insgesamt gute 
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Dienstleistung der Alterszentren und eine professionelle Pflegeeinstufung gegeben und die gute 
Zusammenarbeit erlaubt es, Unstimmigkeiten und Reklamationen jederzeit aufzunehmen und 
gemeinsam zu lösen. 
 
 
Antrag 
Wir beantragen Ihnen 
– die Antwort des Stadtrats zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zug, 2. April 2019 
 
Dr. Karl Kobelt Martin Würmli 
Stadtpräsident Stadtschreiber 
 
 
 
Beilage: 

1. Interpellation Joshua B. Weiss, FDP, vom 5. Februar 2019 betreffend Überprüfung der Pflegestufen in Alters- und 

Pflegeheimen von Joshua B. Weiss vom 5. Februar 2019 

2. BESA Leistungskatalog LK 10 

3. Bewohner Beobachtung 

4. Verrechnungsdatum 

5. Audit pro Krankenkasse 

 

 

 

 

Die Vorlage wurde vom Departement Soziales, Umwelt und Sicherheit verfasst. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne 

Stadtrat Urs Raschle, Departementsvorsteher, Tel. 041 728 22 51. 
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Parlamentarischer Vorstoss GGR
Eingang :3,.t«UQ.13...............
Bekanntgabe im GGR Ol.Q

5. Februar 2019

Interpellation betreffend Überprüfung der Pflegestufen in Alters- und Pflegeheimen

Nach der schriftlichen Antwort des Stadtrats auf Richard Rüeggs Interpellation betreffend Alters
Pflegeheimen blieben trotz mündlicher Stellungnahme leider noch immer Fragen offen. Deshalb stelle 
ich dem Stadtrat folgende Fragen:

Wie steht der Stadtrat zur Praxis der bewussten Falscheinstufung zwecks 
Quersubventionierung?

Wie sagt der Stadtrat dazu, dass den Heimbewohnern eine Notizabgegeben wird, auf welcher 
erklärt wird, dass der Arzt die BESA-Einstufung vorgenommen hat, obwohl dies nicht stimmt?

Gibt es eine Möglichkeit für den Stadtrat, die BESA-Pflegestufen zu kontrollieren?

Wie viele Fälle solcher Falscheinstufungen sind dem Stadtrat bekannt?
Bitte nicht einfach wieder «keine ungerechtfertigten Einstufungen bekannt» als Antwort hinschreiben und 
zur nächsten Frage weitergehen, sondern wirklich Untersuchungen angehen...

Welche Massnahmen sieht der Stadtrat vor, wenn es zu Falscheinstufungen gekommen ist? 
Falls noch keine Massnahmen vorgesehen sind, welche Massnahmen kann sich der Stadtrat 
vorstellen zu ergreifen, um eine solche Praxis zu unterbinden und letztlich die Stadtfinanzen 
zu schützen?

Vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen.

Joshua B, Weiss

































































13.03.2019

Anzahl Audit pro Krankenkassen pro Jahr und pro Alterszentrum

Versicherung Jahr Frauensteinmatt Neustadt Herti
Anzahl Einstufungen geprüft Anzahl Einstufungen geprüft Anzahl Einstufungen geprüft

Concordia 2016 1

CSS 2004 17
2005 8
2009 13
2015 8
2017 10
2019 25

Helsana 2006 5
2009 8
2012 7 5
2013 14
2014 6
2015 2 1 5
2016 7
2017 2 6
2018 2 1
2019 7

Swica 2014 1 1
2015 1

Visana 2014 2
2015 2
2017 1 1

TOTAL 76 81 12
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